
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(frühzeitige Beteiligung)  
 
 
 
1. LVR - Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn mit Schreiben vom 26.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Bauleitplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
2. Bezirksregierung Düsseldorf -Kampfmittelbeseitigungsdienst- mit Schreiben 

vom 26.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksich-
tigt. Im Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis zu den vermuteten Kampfmit-
teln aufgenommen. 

 
 
 
3. Deutsche Telekom Technik GmbH, Euskirchen mit Schreiben vom 29.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Mit den im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und 
Abs. 6 BauGB stehen der Deutschen Telekom geeignete und ausreichende Trassen 
zur Verlegung ihrer Telekommunikationslinien zur Verfügung. Eine gesonderte Fest-
setzung für Leitungstrassen der Telekom ist aus diesem Grund nicht notwendig. 

 
 
 
4. Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg mit Schreiben vom 14.03.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird gefolgt. 
 
 Abwägung und Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hauptversorgungsleitung DN 600 liegt au-
ßerhalb des Geltungsbereichs der 18. Änderung. Im Bebauungsplan ist, identisch zur 15. Ände-
rung, die Hauptwasserleitung DN 600 einschließlich der Schutzstreifen als Hauptversorgungs-
leitung nachrichtlich gekennzeichnet.  
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5. AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH, Troisdorf mit Schreiben vom 02.04.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird dahingehend 
entsprochen, dass das Befahren und Wenden des Plangebietes mit einem Dreiachsi-
gen Müllfahrzeug sichergestellt ist. 

 
 Abwägung und Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in Teilen in der weiteren Planung 
berücksichtigt.  
Die Erschließung ermöglicht ein problemloses Befahren des Plangebiets mit einem 
dreiachsigen Müllfahrzeug. Die geplante Wendemöglichkeit im Nordwesten des Plan-
gebietes ist so angelegt worden, dass ein problemloses Wenden eines dreiachsigen 
Müllfahrzeugs mit einmaligem Zurücksetzen gewährleistest ist. 
Eine Abstimmung mit der AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH ist kurzfristig geplant. 

 
 
 
6. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 12.04.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird dahingehend 
entsprochen, dass Flachdächer zur Begrünung festgesetzt sind. 

 
 Abwägung und Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in Teilen in der weiteren Planung 
berücksichtigt. Im Bebauungsplan ist festgesetzt worden, dass Flachdächer von 
Hauptgebäudekörpern und Nebenanlagen bis max. 8 Grad Dachneigung mit einer 
standortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen sind. Durch die Anlage von exten-
siven Gründächern wird ferner der Abfluss des Niederschlagswassers verzögert, was 
in Bezug auf die notwendige Regenwasserrückhaltung im Plangebiet zu Positiveffekten 
führt. 
Das Plangebiet ist insgesamt nach Rücksprachen mit dem Erftverband für eine zentra-
le Versickerung nicht geeignet. Die Bodenverhältnisse bieten gemäß Bodenuntersu-
chung eine nur eingeschränkte Möglichkeit zur Versickerung des Niederschlagswas-
sers. 
Zudem ist mit der 18. Änderung des Bebauungsplans keine höhere Versiegelung ge-
plant als nach geltendem Planungsrecht der 15. Änderung ermöglicht ist. 

 
 
 
7. Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung, Siegburg 

mit Schreiben vom 25.04.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 
 Immissionsschutz 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Abfallwirtschaft 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Bodenschutz/Altlasten 
 Den Anregungen wird gefolgt. 
 Einsatz erneuerbarer Energien 
 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 Natur- und Landschaftsausschuss 
 Dem Hinweis wird gefolgt. 
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 Abwägung und Begründung 
  

Immissionsschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die überarbeitete schalltechnische 
Untersuchung der Firma Peutz Consult vom 15.05.2012 sieht zum Schutz der Wohn-
bebauung aktive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzwand und ergän-
zende Maßnahmen in Form von Einschränkungen der Öffnungs- und Anlieferungszei-
ten für den Standort des Lebensmittelmarktes vor.  
Dieser erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen sind 
in der 16. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20d – Teil 2 „Auf dem Steinbüchel“ fest-
gesetzt worden. 
Passive Schallschutzmaßnahmen sind zum Schutz vor dem zu erwartenden Gewerbe-
lärm nicht berücksichtigt worden. 
Die getroffenen passiven Schallschutzmaßnahmen sind gemäß Gutachten der Firma 
Peutz Consult vom 23.03.2009, im Rahmen der 15. Änderung, getroffen und in der 18. 
Änderung berücksichtigt worden. 
 

 Abfallwirtschaft 
Die Hinweise zur gewerblichen Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen und 
sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren bzw. der Bautätigkeit zu berücksich-
tigen.  

 
 Bodenschutz/Altlasten 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Dem Ziel des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden wurde mit der 18. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d – Teil 2 
Rechnung getragen. Der bestehende Siedlungsbereich wird an einer für den Woh-
nungsbau und zur Stärkung der Nahversorgung prädestinierten Standort gestärkt und 
nachverdichtet. Damit wird auch dem planerischen Ziel, Innen- vor Außenentwicklung 
zu betreiben, gefolgt. Die Eingriffe in die natürliche Bodenfunktion sowie Maßnahmen 
zur Vermeidung/Minderung und möglichen Ausgleich sind im Rahmen des Umweltbe-
richts und des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags dargestellt und bewertet wor-
den. 

 
 
 Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan Nr. 20d – Teil 2 „Auf 
dem Steinbüchel“, 18. Änderung und das dem B-Plan zu Grunde  liegende städtebauli-
che Konzept ermöglicht eine Gebäudeausrichtung für die Nutzung Solarthermischer 
Energie. Die  im B-Plan getroffenen textlichen Festsetzungen ermöglichen den Einsatz 
erneuerbarer Energien. Ferner sind die Standards der ENEV im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 
 
 Natur- und Landschaftsschutz 

Als Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbeständen sind im 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag beschrieben worden, dass Rodungsarbeiten 
nicht zwischen 1. März und dem 30.September durchzuführen sind. Bei Umsetzung 
der beschriebenen Maßnahmen können Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatschG 
ausgeschlossen werden. Unter artenschutzrechtlichen Aspekten ist das Vorhaben 
dann zulässig. 

 
 
 
8. RWE Deutschland AG, Euskirchen mit Schreiben vom 26.04.2012 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird gefolgt. 
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 Abwägung und Begründung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
9. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH, Köln 
- Polizeipräsidium Bonn -Städtebauliche Kriminalprävention- 
- Gemeinde Alfter 
- Regionalgas Euskirchen 
- Amprion GmbH, Dortmund 
- Polizeipräsidium Bonn -Verkehrsplanung- 
- Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Euskirchen 
- Gemeinde Wachtberg 
- Stadt Rheinbach 
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